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l

1 .1

StädtebaulicherTeil;
Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen der Planung

Geltungsbereich des Bebauungsplans
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wird wie folgt umgrenzt: Im Norden durch Wohnbe
bauung, im Osten und Süden durch Weideflächen und im Westen durch Waldbestand.
Das Plangebiet ist ca. 2,1 ha groß und fällt von Nordosten nach Südwesten ab.

\

n6

(Eigene Darstellung auf der Grundlage der DTK 25.(Quelle: © GeoBasis-DE/LVermGeaRP 2022
dl-de/by-2-0, www.lvermgeo.rfp.de [Daten bearbeitete, Maßstab ca. 1:15.0a0))

((Quelle: GeoBasis-DE/LVemIGeoRP<2022>, dl-de/by-2-0,
et], Befliegung Of.06.2023, Maßstab: 1:3.000)

nN.lvermgeo.rtp.de [Daten bearbe
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1.2 Verfahrensart- und Ubersicht
Mit der Novelle des Baugesetzbuches im Mai 2017 wurde $ 13b BauGB eingeftlhrt, der es den
Gemeinden ermöglichte, Bebauungspläne im bisherigen Außenbereich im beschleunigten Ver-
fahren nach $ 13a BauGB aut2ustellen. Bls dahin war die Anwendung des beschleunigten
Verfahrens nach $ 13a BauGB auf Flächen der Innenentwicklung oder der Nachverdichtung
beschränkt. Mit der Einführung von $ 13b BauGB konnte das beschleunigte Verfahren auch
befristet auf Außenbereichsflächen angewendet werden. Hintergrund für die Aufnahme von
$ 13b in das Baugesetzbuch war eine Erleichterung zur Schaffung von dringend benötlgtem
Bauland

Die Ortsgemeinde Kausen wollte den Wohnbauflächenbedarf in der Ortsgemeinde durch An-
wendung des $ 1 3b BauGB decken und hat in ihrer Sitzung am 09.04.2019 beschlossen, einen
Bebauungsplan für das Gebiet "lm Boden" aufzustellen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am
l0.05.2019 ortsüblich bekannt gemacht. Am 1 1.05.2021 beriet der Ortsgemeinderat über die
mögliche Erschließungs- und Bebauungsvarianten und beschloss die Durchführung der früh-
zeitigen Beteiligungen nach $ 3 Abs. l und $ 4 Abs. l BauGB

Für diesen Bebauungsplan konnte wegen Verzögerungen bei den zu bewertenden Belangen
des Artenschutzes nicht innerhalb des vom Bundesgesetzgeber vorgesehen Frist bis zum
31.12.2021 der Satzungsbeschluss gefasst werden.

Mit dem Baulandmobilisierungsgesetz vom 22.06.2021 wurde $ 13b nochmals in das Bauge-
setzbuch aufgenommen. Voraussetzung hierfür war die Einleitung des Verfahrens bis zum
31.12.2022 und Fassung des Satzungsbeschlusses bis zum 31.12.2024. Mit dem Wissen dieser
Verlängerung wurde vom 22.1 1 .2021 bis 13.12.2021 die frühzeitige Beteiligung der Öffentlich-
keit durchgeführt. Die Planzeichnung und die textlichen Festsetzungen standen auf der
Internetseite der Verbandsgemeinde Betzdod.Gebhardshain als pdf-Datei und im Originalfor-
mat zur Einsichtnahme und zum Herunterladen bereit.

Die von der Planung betroffenen Behörden sowie sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden
mit Schreiben vom 22.11.2021 aufgefordert eine Stellungnahme zum Verfahren abzugeben
Eine wesentliche Stellungnahme war die der Kreisverwaltung Altenkirchen, Untere Naturschutz-
behörde, in der faunistische und floristische Untersuchungen für das Baugebiet in Kausen und
anderen Ortsgemeinden gefordert wurden. Diese konnte wegen der Vegetationsperiode erst im
Jahr 2022 durchgeführt werden. Die Ergebnisse wurden am 09.1 1 .2022 den Ortsbürgermeis-
tern vorgestellt. Aufgrund der Ergebnisse der floristischen Untersuchungen müsste das
Uberplante Grilnland als pauschal geschützte Magerwiese nach $ 1 5 BNatSchG eingestuft wer-
den. Die Suche nach geeigneten Ausgleichsflächen wurde erforderlich. Dabei war die
Ortsgemeinde Kausen in der Lage Flächen zur Verfügung zu stellen. Die Eignung der möglichen
Ausgleichsflächen konnte erst wieder zu einem geeigneten Zeitpunkt (Mai 2023) geprtlft wer-
den. so dass zur Wahrung der verlängerten Frist zur Beendigung der 13b-Verfahren am
1 3.12.2022 ein erneuter Aufstellungsbeschluss gefasst wurde

Nachdem absehbar war, dass ein Ausgleich für die Inanspruchnahme der pauschal geschützten
Grilnlandflächen möglich ist, erfolgte am 13.07.2023 ein Abstimmungsgespräch mit der Kreis-
verwaltung Altenkirchen. Kurz nach der Abstimmung entschied das Bundesverwaltungsgericht
am 1 8.07.2023, dass $ 1 3b BauGB nicht mit dem Unionsrecht vereinbar ist und hat damit diese
Vorschrift für unanwendbar erklärt. Die Unvereinbarkeit mit dem Unionsrecht resultiert aus der
für Bebauungspläne nach $ 1 3b BauGB nicht durchgeführten Umweltprt)fung. Seitens des Bun-
desgesetzgebers wurde auf das Urteil des Bundesverwaltungsgereichtes reagiert und mit $
21 5a BauGB eine Regelung eingeführt, mit der begonnene Verfahren zu Ende gefilhrt werden
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können. Die Frist zur Fassung des Satzungsbeschlusses ist unverändert beim 31 .12.2024 ge-
blieben

Aus formalen Gründen musste der Gemeinderat dle Fortführung des Verfahrens nach $ 215a
BauGB beschließen, was am 09.10.2024 erfolgte.

Nach dem Wortlaut des $ 21 5 a Abs. 3 BauGB soll die Gemeinde zuerst eine Vorprüfung des
Einzelfalls durchführen. Diese Vorprüfung dient der Gemeinde als Grundlage zur Einschätzung,
ob der Bebauungsplan voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, die nach
$ 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB in der Abwägung zu berilcksichtigen wären. Da die Leistungs- und
Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes durch die entstehende Versiegelung in einem neuen
Baugebiet im vormaligen Außenbereich immer erheblich beeinträchtigt wird. kann die Gemeinde
nur zu der Einschätzung gelangen, dass der Bebauungsplan "lm Boden" nicht ohne eine Um-
weltprüfung und nicht ohne einen adäquaten zusätzlichen Ausgleich aufgestellt werden kann.
Insofern wurde aus zeitlichen Gründen auf die Durchführung der Vorprüfung des Einzelfalls
verzichtet.

Der erforderliche zusätzliche Ausgleich für den Eingriff in Natur- und Landschaft nach der Ein-
griffsregelung des BNatSchG konnte auf den Ausgleichsflächen, die aus artenschutzrechtlichen
Belangen und wegen der Inanspruchnahme pauschal geschützter Wiesenflächen bereits vor-
gesehen waren, installiert werden. Nachdem sich die Ortsgemeinde am 09.10.2024 mit den
Stellungnahmen aus den frühzeitigen Beteiligungen befasst hatte, wurde der Umweltbericht für
die erneute Beteiligung fertiggestellt, so dass mit den dazu angepassten Entwurfsunterlagen die
förmlichen Beteiligungsverfahren der Öffentlichkeit nach $ 3 Abs. 2 BauGB und der Träger öf-
fentlicher Belange nach $ 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt werden können

Mit der Entnahme des $ 1 3b BauGB aus dem Gesetzestext, und der alleinigen Anwendung des
$ 21 5a BauGB ist ungeklärt, inwiefern die bisherigen Voraussetzungen des alten und für unan-
wendbaren erklärten $ 13b BauGB auch weiterhin erfilllt sein müssen. Da es sich um den
Abschluss eines begonnenen Verfahrens nach $ 13b BauGB handelt. wird im Folgenden voll-
ständigkeits- und vorsichtshalber dargelegt, dass seinerzeit, d.h. für die bisherigen
Verfahrensschritte und für die Aufstellungsbeschlüsse vom 28.11.201 9 und 08.12.2022 die Vo-
raussetzungen des $ 1 3b BauGB auf der Grundlage des zu diesem Zeitpunkt jeweils geltender
Gesetzestextes erfüllt waren

Für die Anwendbarkeit des beschleunigen Verfahrens müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt

Nach $ 13b Teilsatz l BauGB musste das Plangebiet eine festgesetzte Grundfläche von we-
niger als 10.000 qm aufweisen. Es sind 1.5139 m: Wohngebietsfläche festgesetzt, bei einer
GRZ von 0,4 beträgt die festgesetzte Grundfläche 6.056 m'. Damit ist diese Voraussetzung

sein

e rfü llt

Es musste sich nach Teilsatz 2 um ein Wohngebiet handeln. Um diese Voraussetzung zu er-
filllen, wurden bei der Festsetzung der Art der Nutzung die Ausnahmen nach $ 4 Abs. 3
BauNVO auf der Grundlage von $ 1 Abs. 6 BauNVO ausgeschlossen. Nachdem $ 13b BauGB
als Unanwendbar erklärt und $ 21 5a BauGB eingeführt wurde, befasste sich der Ortsgemein-
derat erneut mit dem Katalog der festgesetzten Nutzungen und entschied sich diesen wegen
der geringen Größe des Plangebietes und der Vorprägung der Umgebung beizubehalten
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Nach Teilsatz 3 musste sich der Bebauungsplan an im Zusammenhang bebaute Ortsteile
anschließen. In der Begrtlndung zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung hieß es seiner-
zeXX: "Als im Zusammenhang bebaute Ortsteile kommen sowohl nach $ 34 BauGB zu
beurteilende Flächen in Betracht als auch bebaute Flächen, die nach $ 30 Absatz l oder 2
Bat/GB zt/ l)Cade/7en s/nd." Das Plangebiet grenzt nach Norden und Westen an bebaute Flä-
chen mit Wohnnutzung an. Daher galt die Voraussetzung des Teilsatzes 3 unter Heranziehung
der Begründung zum Gesetzesentwurf und der Intention des Gesetzes - der Erleichterung von
Bereitstellung von Wohnbauland - ebenfalls als erfüllt.

Neben den Voraussetzungen des $ 13b BauGB waren durch den Verweis auf $ 13a BauGB
auch dessen Voraussetzungen zu erfllllen. In $ 21 5a wird ebenfalls auf $ 1 3a BauGB verwiesen,
so dass die Einhaltung der Voraussetzungen des $ 1 3a BauGB nach wie var weitergehen

Es dürfen keine Vorhaben begründet werden, die einer Pflicht zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung unterliegen ($ 13a Abs. l Satz 4 BauGB). Es soll ein
Wohngebiet verwirklicht werden. Wohngebiete unterliegen 111glË der Pflicht zur Durchführung
einer Umweltverträglichkeitsprüfung. Allerdings ist erkennbar, dass der Bebauungsplan voraus-
sichtlich erheblichen Umweltauswirkungen hat, die nach $ 2 Absatz 4 Satz 4 in der Abwägung
zu berücksichtigen sind und die als Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes oder der Leis-
tungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts entsprechend $ 1 a Absatz 3 auszugleichen
sind, so dass für diesen Bebauungsplan ein Umweltbericht erstellt und die Eingriffsregelung
nach BNatSchG abgearbeitet wird

Es dtlrfen keine Anhaltspunkte zur Beeinträchtigung von Natura-2000 Gebieten vorliegen
($ 1 3a Abs. l Satz 5 Halbsatz l BauGB). Das nächstgelegene Natura-2000 Gebiet befindet sich
n einer Entfernung von ca. 275 m im Süden (FFH-Gebiet Sieg). Ca. 950 m östlich liegt das

Vogelschutzgebiet Westerwald. Aufgrund der Entfernungen liegen keine Anhaltspunkte zur Be-
einträchtigung von Natura-2000 Gebieten vor. Damit ist auch diese Voraussetzung erfüllt.

Es dürfen keine Anhaltspunkte vorliegen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder
Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach $ 50 Satz l des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind ($ 13a Abs. l Satz 5 Halbsatz 2 BauGB). Dies
wäre beispielweise der Fall, wenn das Plangebiet in der Nähe eines Störfallbetriebes liegen
würde. Betriebe mit Betriebsbereichen, die den Anforderungen der 12. Verordnung zum BIm-
SchG unterliegen, befinden sich nicht in der Nähe, sodass auch diese Voraussetzung erfüllt ist.

Da alle Voraussetzungen des $ 215a und $ 13a BauGB erfüllt sind, kann der Bebauungsplan
m beschleunigten Verfahren aufgestellt bzw. das nach $ 13b BauGB begonnene Verfahren
nach $ 215a beendet werden
$ 13a Absatz 2 Nr. l in Verbindung mitV1 3Absatz 3 Satz l sowie $ 13a Absatz 2 Nr 4 BauGB
werden nicht angewandt: Von der Angabe nach $ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten um-
weltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung
nach $ 10 Abs. 4 BauGB wird freiwillig nicht abgesehen. $ 4c BauGB wird ebenfalls freiwillig
angewendet.
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Hinsichtlich der zeitlichen Voraussetzung zur Anwendung des $ 215a BauGB werden die
förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit nach $ 3 Abs. 2 BauGB und der Behörden nach $ 4 Abs
2 BauGB mit diesen Planunterlagen durchgeführt und die Fassung des Satzungsbeschlusses
vor dem 31 .12.2024 angestrebt
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Bekanntmachung der frtlhzeitigen Beteil©ung der öffentl chkeü
frühzeitige Öffentlichkeitsbete gung

19.11.2021
22.11.2021

bis 13 12 2021
Frühzeitige Beteiligung der Behörde
lange nach $ 4 Abs. l BauGB mit Schreiben vom
Erneuter Aufstellungsbeschluss nach $ 13b BauGB

(Fassung des BauGB vom 23.06.2021)
Bekanntmachung des erneuten Aufstellungsbesch usses
Beratung und Beschlussfassung üb
aus der Öffentlichkeit
Billigung des Entwurfs
Offenlagebeschluss

22.11.2021

=
Beschluss, das Bauleitplanverfahren nach $ 21 5a BauGB abzusch ießen 09.10 2024
Bekanntmachung der Veröffentlichung im Internet und Offenlage des Bebau-
ungsplans 08.11 2024
Veröffentlichung im Internet und Offenlage des Bebatüingsplans nach
$ 3 Abs. 2 BauGB

11.11.2024
lO.12 2024

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentHëher Belange nach
$ 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 05 ll 2024
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1.3 Planerfordernis und Planungsanlass
Der Rat der Ortsgemeinde Kausen hat in seiner Sitzung am 09.04.2019 beschlossen, einen
Bebauungsplan für das Gebiet "lm Boden" aufzustellen
Das Plangebiet liegt am südlichen Siedlungsrand und hat eine Gesamtgröße von ca. 2,12 ha.
Die zur Überplanung anstehenden Flächen sind aus bauplanungsrechtlicher Sicht derzeit dem
Außenbereich nach $ 35 BauGB zuzuordnen

Anlass für die planerische Aktivität der Ortsgemeinde ist die starke Nachfrage aus dem Ort nach
Bauland. Nicht zuletzt wegen des Nachfragebedarfs stand für die Ortsgemeinde neben der
Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen auch die Frage nach der Umsetzung
bzw. der Anwendung eines geeigneten Baulandbereitstellungsmodells im Vordergrund. Zur Ge-
währleistung einer umsetzbaren und bedarfsorientierten Planung war es das wesentliche Ziel
der Ortsgemeinde die Marktverfügbarkeit der Flächen zu gewährleisten. Aus diesem Grund hat
die Ortsgemeinde die Grundstücke im Vorfeld erworben
Mit dieser Vorgehensweise kann die Gemeinde das Entstehen von Baulandreserveflächen ver-
meiden. Nach Schaffung des Baurechts und der Herstellung der Erschließungseinrichtungen ist
von einer zeitnahen Bebauung des Plangebiets auszugehen
Entsprechend dem Leitbild des LEP IV haben die Kommunen im Rahmen der kommunalen
Planungshoheit zur Lösung der anstehenden Herausforderungen beizutragen. Hierzu zählt u.a
insbesondere der gesetzlich gesicherte Anspruch der Gemeinden auf Eigenentwicklung

Gemäß Grundsatz G 26 des LEP IV kann der Bedarf an neuen Wohnbauflächen, der aus der
Notwendigkeit der Eigenentwicklung begründet wird, u.a. mit dem Bedarf für Einwohnerinnen
und Einwohner und deren Nachkommen begründet werden, die in der Gemeinde auf Dauer
hren Wohnsitz behalten wollen

In diesem Zusammenhang ist auch auf den Grundsatz G 50 zur Daseinsvorsorge und hier zum
Belang "Wohnen" des LEP IV zu verweisen. Demnach ist durch die Ausschöpfung der zur Ver-
fügung stehenden städtebaulichen Instrumentarien durch die Gemeinden kostengünstiges
Bauland zu mobilisieren

Mit der beabsichtigten Ausweisung will die Ortsgemeinde auch ihrer in $ 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB
verankerten Aufgabe gerecht werden, wonach sie in ausreichendem Maße Flächen bereitstellen
soll. die für Wohnbauzwecke genutzt werden können. Gemäß den Planungsleitlinien des Bau-
gesetzbuches haben die Gemeinden die Aufgabe, zur Förderung des Wohnungsbaues den
Bauwilligen geeignete Grundstücke als Bauland für den Wohnungsbau zur Verfügung zu stel-
len. Ziel dieser Vorgehensweise ist es. einem weiten Kreis der Bevölkerung zur
Eigentumsbildung zu verhelfen

Daher hat der Rat der Ortsgemeinde Kausen in seiner Sitzung am 09.04.2019 beschlossen
einen Bebauungsplan für das Gebiet "lm Boden" aufzustellen.
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1.4 Uberörtliche Planungen und übergeordnete Fachplanungen

1.4.1 Landesentwicklungsprogramm IV(LEP IV)
Das Landesentwicklungsprogramm IV des Landes Rheinland-Pfalz trifft folgende Aussagen für
das Plangebiet:
Die Ortsgemeinde Kausen liegt innerhalb eines mittelzentralen Verbunds kooperierender Zen-
tren mir den Mittelzentren Kirchen. Betzdorf und Wissen. Sie befindet sich in einem verdichteten
Bereich mit disperser Siedlungsstruktur sowie in einer offenlandbetonten Mosaiklandschaft.

Das Plangebiet liegt innerhalb eines landesweit bedeutsamen Bereichs für Erholung und Tou-
rismus sowie an einer großräumigen Verbindung des funktionalen Verkehrsnetzes
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1.4.2 Regionaler Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald(RROP)
Im RROP Mittelrhein-Westerwald findet sich in der Gesamtkarte für die Ortsgemeinde Kausen
und das Plangebiet folgende Darstellung
Abbildung 4: Auszug aus dem RROP Mittelrhein- Westerwald 20t 7
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Demnach und aufgrund von Text und Textkarten des RROP wird das Plangebiet nicht mit Kenn
zeichnungen Überlagert(weiße Fläche)
Für die Ortsgemeinde Kausen sind folgende Aussagen im RROP enthalten

Lage der Gemeinde im verdichteten Bereich mit disperser Siedlungsstruktur
Lage an großräumiger Straßenverbindung
Lage an regionalerBusverbindung
Lage an regionalem Radwegenetz

Landschaftsbestimmende Gesamtanlagen mit erheblicher Fernwirkung liegen nicht in der Nähe

Im Übrigen werden aufgrund der kleinmaßstäbigen Darstellung keine Aussagen getroffen
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1.4.3 Bundesraumordnungsplans Hochwasserschutz(BRPH)
Die Fläche befindet sich außerhalb eines gesetzlichen Überschwemmungsbereichs und außer-
halb des nachrichtlichen Hochwassers HQ 200. Es liegt auch keine Überflutungsgefährdung be
HQ extrem vor. Die Fläche ist durch Starkregenereignisse nicht in besonderem Maße bedroht.
Mit dem InkrafHreten des Bundesraumordnungsplans Hochwasserschutz (BRPH) zum
O1 .09.2021 hat ein Paradigmenwechsel in Richtung einer stärker risikobasierten Hochwasser-
vorsorge stattgefunden. Die Bauleitplanung muss den risikobasierten Planungsansatz abbilden
und hat die städtebauliche Entwicklung von hochwassergefährdeten Flächen abzuarbeiten.
Zu Uberflutungsgefährdung bzw. Wassertiefen bei Hochwasser gibt es keine Aussagen.

Abbildung 5: SturzHutgefährdurlgskarte
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Gemäß der Sturzflutgefahrenkarten des Landes Rheinland-Pfalz ist das Plangebiet im Falle ei-
nes Starkregenereignisses lediglich am südwestlichen Rand gefährdet. In obiger Abbildung ist
ein außergewöhnliches Starkregenerelgnls mit einer Regendauer von einer Stunde (SRI 7) wie-
dergegeben. Die Niederschlagsmengen des SRI 7 entsprechen etwa einer 100-jährlichen
Eintrittswahrscheinlichkeit. In Rheinland-Pfalz entspricht dies einer Regenmenge von ca. 40 --
47 mm (bzw. l/m:) in einer Stunde. Im Falle eines solchen Regenereignisses wilrden fUr geringe
Teile des Plangebietes Wassertiefen bis zu 30 cm sowie Fließgeschwindigkeiten zwischen 0,5
und 1 ,0 m/s erreicht. Höhere Wassertiefen sowie eine Ausdehnung der Uberflutungsfläche sind
bei noch Intensiveren (extrem und/oder länger andauernd) Starkniederschlägen gegeben. Eine
Überprüfung der Sturzflutgefahrenkarte ergab, dass auch bei einem extremen Starkregen
(SRl10. 4 Std.) die Gefährdung im Untersuchungsgebiet auch weiterhin nur im Südwesten des
Plangebietes, dann in etwas größere Ausdehnung vorliegt.
Der in den beiden Kartenausschnitten im Südwesten durchs Gebiet verlaufende farblich darge-
stellte Bereich, wird durch durch eine Randeingrünung entlang der stldwestlichen Grenze des
Baugebietes, die mit einer Mulde kombiniert werden kann, entspannt.
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1.4.4 EJbereinstimmung mit den Zielen der Regionalplanung

Schwellenwertberechnuna für die Ortsgemeinde Kausen für das Jahr 2040
Auch wenn die Schwellenwertberechnung für die Flächennutzungsplanung auf Verbandsge-.
meindeebene entwickelt wurde, soll diese im Folgenden auf die Ebene der Ortsgemeinde
Kausen umgerechnet werden, um den Bedarf an zusätzlichen Wohnbauflächen darzulegen.
Hierzu wurde die Einwohnervorausberechnung der Verbandsgemeinde prozentual auf die Orts-
gemeinde runtergerechnet und nur die in Kausen vorhandenen Baulücken sowie Innen- und
Außenpotentiale berücksichtigt. Es ergibt sich Folgendes

Schwellenwert = Bedarfswert - Potentialwert

Bedarfswert für die Ortsgemeinde Kausen für 2040

Der Bedarfswert gibt den Bedarf an weiteren Wohnbauflächen in ha wieder. Er ermittelt sich wie

Bedarfswert (Bedarf an weiteren Wohnbauflächen in ha) = Einwohnervorausberechnung
zum Planungshorizont des Flächennutzungsplans x Bedarfsausgangswert (nach Z 31)
Wohnbaudichte (nach 232) x Planreichweite : 1 000

folgt

Die aktuelle sechste kleinräumige Bevölkerungsvorausberechnung stellt eine Prognose bis
auf die Ebenen der Verbandsgemeinden zur Verfügung. Der Anhang Methodik Schwellenwerte
des RROP beruht auf der Bevölkerungsvorausberechnung der dritten Bevölkerungsvorausbe-
rechnung bis zum Jahr 2040 nach der mittleren Variante des Statistischen Landesamtes. Auch
diese liegt bis zur Ebene der Verbandsgemeinde vor.

Als Bedarfsausgangswerte werden in Z 31 des RROP die Anzahl derWohneinheiten pro 1 .000
Einwohner und Jahr je nach zentralörtlicher Funktion der Gemeinde festgelegt.
Er beträgt für Kausen (Ortsgemeinde mit Eigenentwicklung) 2,0 WE/1 .000 EW/a

Als Dichtewerte werden in Z 32 des RROP die Wohneinheiten pro Hektar ebenfalls in Abhän
gigkeit der zentralörtlichen Funktion der Gemeinde festgelegt.

Er beträgt filr Kaufen (Ortsgemeinde ohne zentrale Funktion) 1 5 WE/ha

Als Planreichweite wird von aktuell 2024 bis 2040 = 17 Jahre (2024 zählt mit) ausgegangen.
Eine Vorgabe für die Planreichwerte ist weder in den Zielen noch in der Begründung dazu for-
muliert. In ihrem Berechnungsbeispiel l der Begründung zu G 29 bis Z 33 nimmt die
Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald 17 Jahre und in dem zum RROP/E-2016 ,,An-
hang Methodik Schwellenwerte" 16 Jahre, jeweils bis zum Prognosejahr 2030. Die mittlere
Variante der aktuellsten Bevölkerungsvorausberechnung, die laut GI des LEP IV als Abwä-
gungsgrundlage bei der Beurteilung der räumlich differenzierten demografischen Entwicklung
bei allen Planungs- und Entscheidungsprozessen zu verwenden ist, liefert Prognosen bis 2040.
Aufgrund der Erfahrungen der Verbandsgemeinde BetzdoH.Gebhardshain mit Planungsprozes-
sen wird das Prognosejahr 2040 als Zielhorizont gewählt, was einer Planreichweite von 17
Jahren entspricht.

© Faßbender v\ober Ingenieure PartGmbB ' 56656 Brühl-Lützing 2814.Begründung .docx



Begründung zum Bebauungsplan, Städtebau

Im Boden", Ortsgemeinde Kausen
Seite 16

Dezember 2024

Es ergibt sich folgender Bedarfswert:

Bedarfswert 748 EW x 2,0 WE/1 .000EW/a 1 5 WE/ha x 1 7 Jahre 1,69 ha

Potentialwert für die Ortsgemeinde hausen

Von dem Bedarfswert von 1,69 ha sind zunächst die verfügbaren Innenpotentiale und verfüg-
baren Baulücken zu subtrahieren, ein Zwischenwert zu bilden und danach die Außenpotentiale
zu subtrahieren

Innenpotential:

Um einen besseren Uberblick über die zukünftige Siedlungsentwicklung in Rheinland-Pfalz zu
bekommen, hat das Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung das
Projekt "Raum' Rheinland-Pfalz 201 0" ins Leben gerufen

Ziel dieses Projektes ist es, den Flächenverbrauch für Siedlungszwecke zu verringern, der Ver-
ödung von Kernbereichen vorzubeugen und weiterhin attraktive Zentren zu bilden. Dies wird
unter dem Motto "lnnenentwicklung- vor Außenentwicklung" zusammengefasst. Die Daten aus
Raum' sollen dabei die Gemeinden und Städte unterstützen, ihr Innenpotential und Baulücken
zu erfassen und fortzuschreiben und die Außenentwicklung auf das notwendige Maß zu be-
schränken. Mit dem Planungshilfsmittel Raum' können die Gemeinden und Städte das Ziel 31
des LEP IV besser im Auge behalten und erreichen
Die Raum'-Daten sind von der Verbandsgemeinde Betzdod.Gebhardshain kontinuierlich ge-
pflegt und bereinigt worden.

Das Innenpotential ergibt sich aus den Darstellungen des FNP, die zum Großteil schon von
Bebauung umgegeben sind. und den verfügbaren Baulücken. Innenpotentiale können auch aus
mehreren nebeneinanderliegenden Baulücken in einer Größenordnung von über 2.000 m: be-
stehen. In der Ortsgemeinde Kausen sind keine Innenpotentiale vorhanden.

Baulücken:

Innerhalb der Ortsgemeinde Kausen befinden sich 32 Baulücken. Im Rahmen einer Bauland-
mobilisierung wurden die Eigentümer von seinerzeit insgesamt 36 Baulücken angeschrieben.
Durch die Umfrage konnten 8 Grundstücke in das kostenlose Baulückenkataster der Verbands-
gemeinde BetzdoH.Gebhardshain aufgenommen werden. Inzwischen sind 7 dieser
Grundstücke am privaten Markt an Bauwillige veräußert worden. Demnach steht aktuell nur
noch ein Grundstück am freien Markt mit 240 m2 und ein Grundstück der Ortsgemeinde Kausen
innerhalb gemischter Baufläche mit 533 m2 als Bauplatz zur Verfügung. Das private Grundstück
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st dabei wegen seiner geringen Größe. einer Frontbreite von 1 1,92 m und der Lage in einer
Umgebung mit offener Bauweise nur mit einem sehr kleinen Gebäude (Breite unter 6 m) bzw
einem Tinyhaus zu bebauen. Das Grundstück der Ortsgemeinde liegt innerhalb des Bebau-
ungsplans "Grubenweg" und konnte in den letzten Jahren wegen seines Zuschnitts nicht
veräußert werden

Wegen der Lage innerhalb einer gemischten Baufläche wird das gemeindeeigene Grundstück
nur zur Hälfte angerechnet.
240 m2 + 533 m2 /2 = 506,5 m2 verfügbare Baulücken :ë 0,05 ha.

Aus dem Bedarfswert minus der verfügbaren Baulücken ergibt sich ein Zwischenwert von

Zwischenwert = Bedarfswert -- Innenpotenzial -- verfügbare Baulücken
Zwischenwert= 1,69ha -- 0,00ha -- 0,05ha = 1,64ha

Nach Subtraktion der verfügbaren Innenpotentiale und Baulücken von dem Bedarfswert ergibt
sich ein positiver Zwischenwert. Damit ist rechnerisch nachgewiesen, dass die Ortsgemeinde
den Wohnbauflächenbedarf nur über die Inanspruchnahme des Außenbereichs decken kann

Dem steht aktuell eine Liste von l l Interessenten bei der Ortsgemeinde gegenüber.

Um mit der Entwicklung künftiger Wohnbaugebiete keine neuen Baulücken zu schaffen, hat
sich die Ortsgemeinde Kausen dazu entschieden eine Fläche zu überplanen, die sie erwer-
ben konnte. Damit wird innerhalb der Ortsgemeinde Kausën konsequent eine
Ortsentwicklung zur Vermeidung künftiger Baulücken betrieben.

Außenpotential:

Das Außenpotential ergibt sich aus den bislang nicht genutzten Darstellungen des Flächennut-
zungsplans, wobei geplante Wohnbauflächen zu 100 % und geplante gemischte Bauflächen zu
50 % anzurechnen sind

In der Ortsgemeinde Kausen sind keine Außenpotenziale vorhanden

Ergebnis der Schwellenwertberechnun

Da in der Ortsgemeinde Kausen keine Außenpotenziale vorhanden sind, ist der oben berech
nete Zwischenwert identisch mit dem Schwellenwert:

Schwellenwert = Bedarfswert -- Innenpotenzial - verfügbare Baulücken -- Außenpotenzial
Schwellenwerte 1,69ha -- 0,00ha -- 0,05ha 0,00ha =1,64ha

Das Plangebiet ist größer als der oben ermittelte Schwellenwert. Dabei muss aber bedacht wer-
den, dass in einer Flächennutzungsplanung eine generalisierte Darstellung der
Bruttowohnbauflächen erfolgt. Diese bestehen aus den Wohngebieten und der inneren Erschlie-
ßung. Die Planung sieht eine Fläche von 15.139 m2 für Allgemeine Wohngebiete und von
1 .732 m2 für die innere Erschließung vor. Demnach würden bei einer Flächennutzungsplanbe-
richtigung 1,69 ha an neuer Wohnbaufläche dargestellt werden. Damit entspricht die
darzustellende Wohnbaufläche dem Bedarf der Ortsgemeinde bis zum Jahr 2040. Eine Verklei-
nerung des Plangebietes ist nicht sinnvoll, da die Erschließung unwirtschaftlich werden würde:
was wiederum nicht dem Planungsgrundsatz der Versorgung der Bevölkerung mit bezahlbarer
Wohnbaufläche genügen würde.
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Lage in Vorbehalts- oder Vorranaaebieten nach RROP
Das Plangebietes liegt weder in Vorrang- noch in Vorbehaltsgebieten des Regionalen Raum
ordnungsplan betroffen

1.4.5 Flächennutzungsplan und Alternativenprüfung
Flächennutzungsplan

Die Fläche für die Ortserweiterung ist im Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde als
,landwirtschaftliche Fläche mit extensiver Grünlandnutzung" dargestellt.
Damit weichen die Festsetzungen des Bebauungsplans "lm Boden" hinsichtlich der Art der Nut-
zung von den Darstellungen im Flächennutzungsplan ab. Wird jedoch ein Bebauungsplan nach
$ 215a BauGB aufgestellt, kann er von den Darstellungen des Flächennutzungsplanes abwei-
chen, wenn die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebietes nicht
beeinträchtigt wird. Der Flächennutzungsplan ist daher zu berichtigen. Die Anpassung, die mit
der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans vorgenommen werden könnte, ist planbar, da in
der Ortsgemeinde der entsprechende Bedarf an Wohnbaufläche vorliegt (siehe Kapitel 1 .3 und
1.4.3)

FNP der Verbandsgemeinde Betzdor

,/

Z

?e.$ 7'
J

R
q

\..I''\#x':-..x ..' }

C

(Maßstab 1:4, 000}

Alternativenprüfuna

Die Ortsgemeinde Kaufen verfügt über kein Außenpotential (noch nicht verbindlich Uberplante
WohnbauHächen oder gemischte Bauflächen). Daher konnte nicht gepr(}ft werden. inwiefern
andere Flächen im Flächennutzungsplan besser geeignet wären.
Da keine Außenpotenziale in Kausen vorhanden sind, wurde die komplette Randlage von Kau-
fen betrachtet
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Abbildung 7: mögliche Alternativflächen Kaufe nit Luftbild (Maßstab ca

3

@

Eet], Befliegung O1.06.2023, Maßstab ca. l:l0.000)
lvermgeo.rip.de IDaten bearbe

1:10. 00Q. letzter Aufruf 15. a7. 2024)
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Ein außergewöhnliches Starkregenerelgnis (Stufe 7 des Starkregenindex (SRI 7)) geht von
einer Regendauer von einer Stunde aus. Die Niederschlagsmengen des SRI 7 entsprechen
etwa einer 1 00:jährlichen Eintrittswahrscheinlichkeit. In Rheinland-Pfalz entspricht dies ei-
ner Regenmenge von ca. 40 - 47 mm (bzw. l/m:) in einer Stunde

Ergebnis der Alternativenprüfuna

(1) Die Ortslage von Kaufen wird im Osten durch die L 287 und L 288 begrenzt. Diese
klassifizierten Straßen bilden eine Zäsur, die nicht mir Wohnbauflächen oder gemisch-
ten Bauflächen überschritten werden soll. Zusätzlich liegt östlich der Landesstraße das
Vogelschutzgebiet "Westerwald"(DE-531 2-401 )

(2) Nördlich der Ortslage liegt in einer Entfernung von ca. 100 m zu den Wohnbaugrund-
stücken in der "Neue Straße" das Naturschutzgebiet "lm Seifenwald" (NSG-71 00-1 72)
Der Bereich zwischen der Ortslage und dem Naturschutzgebiet ist zum Großteil bio-
topkartiert (NSG "lm Seifenwald" und Umgebung nördlich Kausen (BK-5213-0101-
2008). Hier kommen im Nordwesten auch Magerwlesen vor. Schutzziel Ist wie folgt
beschr\eben: "Der Bachfauf des Seifenbaches, die Quelibereiche und dfe umgebenden
Waldbestände sind der freien Entwicklung zu [iberlassen. Das extensive Nutzung des
G/tin/endes /st ÄoMzusefzen." Demnach kommt zu dem Schutzziel des kartierten
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Biotops im Norden noch die Nähe zu dem Naturschutzgebiet hinzu, so dass es sich
nicht um eine besser geeignete Fläche handelt.

Der nicht biotopkartierte Bereich nördlich der Ortslage liegt nahe der Landesstraße.
Hier ist laut der Lärmkartierung des Landes Rheinland-Pfalz mit Auswirkungen auf rund
der Hälfte der verbleibenden Fläche zu rechnen. Die Erreichbarkeit dieser Fläche ist
allerdings nicht gegeben, da die Bebauung entlang der "Neue Straße" keine Erweite-
rungsoption nach Norden gelassen hat. Sofern eine Wegeparzelle in etwa mittig der
Neue Straße" genutzt werden sollte, musste das kartierte Biotop (2) in Anspruch ge-

nommen werden

Eine freie Fläche befindet sich zwischen der Kirche und dem Friedhof mit Trauerhalle.
Sie fällt allerdings steiler ab, als das Plangebiet und sollte aus ortsgestalterischen
Gründen bzw. der sensiblen Lage eher freigehalten werden als das Plangebiet.

Der gesamte Talraum südwestlich der Ortslage liegt beidseitig von dem "Bach von
Kauserstruth". Dieser Talraum ist sowohl als Feuchtgrünland zwischen Dickendorf und
hausen (BK-521 3-0103-2008) biotopkartiert und es befinden sich pauschalgeschützte
Biotope in dem Talraum. Es handelt sich dabei im brachgefallenes Nass- und Feucht-
grünland EE3 (Mädesüßflur südwestlich Kausen GB-5213-0781-2008) und Rasen-
Großseggenried CDI (Waldsimsenried westlich Kaufen GB-521 3-0779-2008. Unab-
hängig von dem Pauschalschutz großer Teile des Talraums wäre der Bereich auch
sehr stark von Sturzfluten nach Starkregenereignissen betroffen, so dass die Bebau-
ung den Zielen des Bundesraumordnungsplans Hochwasserschutz (BRPH)
widersprechen würde. Damit scheidet diese Fläche aus.

Die Flächen südöstlich der Ortslage wären potenziell für eine Ortserweiterung geeig-
net. Sie sind nicht biotopkartiert oder von sonstigen Schutzgebieten nach
Naturschutzrecht überlagert. Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete nach regionalem Raum-
ordnungsplan sind nicht betroffen. Nachteilig für das Plangebiet ist die Lage in der Nähe
der Landesstraßen. Dieser Bereich ist zwar nicht lärmkartiert, aber die Verkehrsstärken
der beiden dort parallel verlaufenden Landesstraßen L 287 und L 288 ist in der Summe
mit 3.778 Kfz/d auf der L 287 und 5.033 Kfz/d auf der L 288 ähnlich hoch wie auf der
L 288 nördlich der Ortslage, nach Einmündung der L 287 auf die L 288 mit 8.733 Kfz/d.
Daher ist auch hier für den Bereich entlang der L 288 bis zu einer Entfernung von rund
1 00 m von der Landesstraße von Beeinträchtigungen durch Verkehrslärm auszugehen
Trotz der Lärmproblematik stand dieser Bereich vor einigen Jahren als Alternative zur
Diskussion. Allerdings stellten sich die Eigentümerstrukturen in Verbindung mit der teil-
weise gärtnerischen Nutzung der Grundstücke als Umsetzungshindernis heraus.
Demnach hätte Bauland nur ohne die Gärten verwirklicht werden können. Damit wären
die Voraussetzungen des damaligen $ 13b BauGB nicht erfüllt worden und der Er-
schließungsaufwand wäre unverhältnismäßig hoch gewesen. Deshalb wurde von der
Entwicklung dieser Fläche als Alternative zu dem Gebiet "lm Boden" Abstand genom-
men. Ungewiss ist hier zudem, inwiefern die dort vorhandenen Wiesenflächen auch
unter den Pauschalschutz des $ 15 LNatSchG fallen

(3)

(4)

(5)

(6)

Eine angemessene Fortentwicklung wird sinnvollerweise immer über vorhandene Orts- und
Siedlungsränder stattfinden. Neben der Einbeziehung bebauungsnaher Freiflächen gilt es
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nsbesondere. die vorhandene Infrastruktur sinnvoll zu nutzen und vorhandene Siedlungs-
ansätze zu ergänzen. Eine wirtschaftliche Verknüpfung des Gebietes mit vorhandenen
Erschließungsansätzen ist gegeben.

Es ist somit auch ein Beitrag zur Tragfähigkeit der öffentlichen und privaten Versorgungs-
einrichtungen zu leisten

Unter Beachtung landespflegerischer und artenschutzrechtlicher Aspekte ist eine verträgli-
che Baugebietsausweisung und Entwicklung möglich

Vor diesem Hintergrund handelt es sich bei der beantragten Fläche um die derzeit am bes-
ten geeignete Fläche am Rand von Kausen mit Ortsanschluss. Hier ist auch die
Erschließung der Fläche durch vorhandene Straßen und Wege sowie bis zum Gebiet füh-
rende Leitungen als unproblematisch einzuschätzen

1.4.6 Schutzgebiete
Gew

Obernächengewässer, Mineralwassereinzugsgebiete, Trinkwasser- oder sowie Heilquellen-
schutzgebiete sind nicht betroffen. Das Plangebiet liegt nicht innerhalb eines gesetzlichen
Überschwemmungsgebietes. In einer Entfernung von 130 m im Norden verläuft der "Bach von
Kauserstruth, 240 m entfernt im Süden fließt der Elbbach (beide Gewisser 3. Ordnung)

Schu
Das nächstgelegene Natura-2000 Gebiet befindet sich in einer Entferrlung von ca. 275 m im
Süden (FFH-Gebiet Sieg). Ca. 950 m östlich liegt das Vogelschutzgebiet '-A/esterwald. Die Na-
turschutzgebiete "lm Seifenwald" und "Lindians Seifen" liegen etwa 750 m entfernt ii'R Fjord il
und Süden. Das Landschaftsschutzgebiet "Steinerother Kopf' befindet sich 1,7 km entfernt im
Norden. Naturparke liegen nicht in der Nähe

1.4.7 Straßenplanungen
Für das Umfeld der vorliegenden Bauleitplanung sind keine aktuellen Straßenplanungen von
Gemeindestraßen oder überörtlicher Straßen bekannt.

Die Erschließung des Plangebietes kann über einen Anschluss an die Austraße erfolgen

1.4.8 Ver- und Entsorgung des Gebietes
Das Gebiet an sich verfügt derzeit über keine innere Erschließung. Die Ver- und Entsorgung
des Plangebietes kann über die vorhandenen Einrichtungen und Leitungsbestände der Ver-
bandsgemeinde Betzdod.Gebhardshain bzw. über eine Verlängerung dieser vollständig
sichergestellt werden

Das Niederschlagswasser versickert derzeit vor Ort bzw. läuft breitflächig der Topografie fol-
gend ab.
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1.4.9 Geologische Vorbelastungen
Hinsichtlich der Hangstabilität ist das Gebiet nicht kartiert, für Rutschungen ebenfalls nicht; das

Plangebiet liegt innerhalb der Erdbebenzone 01 . Das Gebiet kollidiert nicht mit Fläche ftlr die
Rohstofßicherung. Die Radonkonzentration liegt im Plangebiet bei 43.2 kBq/m' und das Ra-
donpotential bei 27,6 2. Das Landesamt für Umwelt empfiehlt: "So/öfen S/e ein neues f#aus
bauen wollen, empfehlen wir ihnen, ab einer Radonkonzentration in der Bodenluft von mehr als
IQO.aa0 Bq/m' adereinem Radonpotenzial tiber 44 besondere Maßnahmen beim Bau zu erwä-
gen. Dies können beispielsweise eine geologische Untersuchung

des Baugrunds oder
. J! . \ A l . ..x n :n n .. .iF.A\b\

zt/sätz/iëhe abdbhfende /maßnahmen des Bat/we/ks se/n. " Damit liegen die Werte innerhalb
des Plangebietes unter denen, für die das Landesamt filr Umwelt besondere Maßnahmen am
Bau empfiehlt

Abgrabungen, Aufschüttungen oder sonstige größere Geländeveränderungen liegen nicht vor
Das Landesamt filr Geologie und Bergbau schreibt in der Stellungnahme vom 1 3.12.2021 : "f. . ./
In der Gemarkung Kaufen fand umfangreicher Abbau von Rohstoffen statt. Aus den vorhande-
nen Unterlagen gehtjedoch hewor, dass im Planungsbereich kein Altbergbau dokumentiert ist
und kein aktueller Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt. . . .
Bitte beachten Sie. dass unsere Unterlagen keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, da
grundsätzlich die Möglichkeit besteht, dass nicht dokumentieder historischer Bergbau staHge-
funden haben kann, Unterlagen im Laufe der Zeit nicht überliefert wurden bzw. duch Brände
oderKriege verloren gingen. . .
Sollten Sie bei den geplanten BauvoMaben auf Indizien fur Bergbau stoßen, empfehlen wir

bereitungsrtickstände an, die in der Regel ortsnah ungesichert abgelagert wurden. Konkrete
Angaben {iberKontaminationsbeniche, Schadstoffspektren u.ä. liegen dem LGB n cht vor.
tn diesen Ablagerungen können die nutzungsbezogenen Prcifwerte der Bundesbodenschutz-
Verordnung erfahrungsgemäß deutlich [iberschritten werden. Wir empfehlen daher, die Anfor-
derungen an d/e gest/oden Wohn- u/7d .Ai'be/tsveüä/fn/sse zt/ döe/f)/diem. "
Deshalb enthält der Bebauungsplan einen entsprechenden Hinweis. Somit sind die Bauherren
darüber informiert, dass sie bei den Untersuchungen des Bodens. den sie bei Abtransport von
der Baustelle eh vornehmen müssen, auch hierauf achten sollten.

1.4.10 Denkmalschutz
Bereiche des Denkmalschutzes und Einzeldenkmäler sind von der Planung nicht betroffen. Von
der Generaldirektion Kulturelles Erbe - Direktion Landesarchäologie - (GDKE) wird der Pla-
nungsbereich aus topographischen Gesichtspunkten als archäologische a....:.llrAn

Verdachtsfläche

eingestuR und seitens der erdgeschichtlichen Denkmalpflege handelt es sich um potenziell fos.
silführende Gesteine. Daher können bei Bodeneingriffen bisher unbekannte archäologische
Denkmäler oder erdgeschichtliche Funde zu Tage treten, die vor ihrer Zerstörung durch die
Baumaßnahmen fachgerecht untersucht werden müssen. Daher enthält der Bebauungsplan ei-
nen Hinweis zur Bekanntgabe der Erdarbeiten bei beiden Abteilungen der Archäologie

l Kartenviewer des Landesamtes für Geologie und Bergbau, https://mapclient.lgb-rlp.de/ letzter Aufruf:
30.10.2024

2 Quelle: Kartenviewer des Landesamtes für Umwelt, letzter Aufruf 30.10.2024
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